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Man merkt es schon, wenn man auf dem rechten Weg ist: Er ist steil.  
Albert Schweitzer  

 

 

Gemeindeverwaltung 

H a u p t s t r a s s e  1 0 7  

P o s t f a c h  1 8  

4 4 1 7  Z i e f e n  

T e l e f o n  0 6 1  9 3 5  9 5  9 5  

F a x  0 6 1  9 3 5  9 5  9 6  

s e k r e t a r i a t @ z i e f e n . c h  

w w w . z i e f e n . c h  

 
 

Nützliche Telefonnummern 

Gemeindeverwalter 
Lars Silfverberg  Tel. 061 935 95 92  

Finanzen 
Sonja Mühlethaler Tel. 061 935 95 91 

Einwohnerdienste 
Lukas Baumgartner Tel. 061 935 95 90 

Verwaltungsangestellte 
Doris Kehl  Tel. 061 935 95 95 

 

 

Schalterstunden der Verwaltung 

Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 

Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 

Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten  

nach Vereinbarung 

 

 

Sprechstunde 

Nach telefonischer Vereinbarung  

mit Gemeindepräsidentin 

Christine Brander  Tel. 061 931 11 26 

 

 

Impressum 

Redaktionsschluss / Erscheinungsdatum 

18.03.2015, 12.00 Uhr /27.03.2015 

E-Mail Adresse für Inserate 

redaktion@ziefen.ch 
 

 

1 Seite   CHF 120.00   

1/2 Seite  CHF  60.00   

1/4 Seite  CHF  30.00   

Einladend und gemütlich…   

…präsentiert sich das Chesi 

Kaffi zur Freude von Alt und 

Jung.  

mailto:redaktion@ziefen.ch


 

Einladung zur Verkehrsinstruktion für Schulkin-

der, für die neue Signalisation am Übergang 

Lupsingerstrasse/Eienstrasse/Hüslimatt 

Am Mittwochnachmittag, 11. März 2015, findet 

für Betroffene und interessierte Kinder und Eltern 

eine Instruktion betreffend die sichere Überque-

rung der Lupsingerstrasse statt. Der Verkehrsin-

struktor der Polizei Basel-Landschaft, Andreas 

Herrmann, erläutert den Kindern, worauf beim 

Übertritt der Strasse an diesem Knotenpunkt zu 

achten ist. Besammlung ist um 13.30 Uhr bei der 

Chesi. 

 

Baumgarten Fussweg 

Der Baumgarten Fussweg ist in seiner ganzen 

Länge fertiggestellt worden und somit wieder 

für alle Fussgänger begehbar. 

 

Vorinformation zur Umsetzung vom neuen Poli-

zeigesetz, gültig ab 30. März 2015  

Neu ist im Polizeigesetz festgehalten, dass die 

Gemeinden für Ruhe und Ordnung innerhalb 

der eigenen Gemeindegrenze verantwortlich 

sind. Pro Gemeinde muss der Polizei BL ein 

sogenannter single point of contact, für Ziefen 

wird dieser die Telefonnummer der Gemeinde-

verwaltung sein, angegeben werden. 

Nähere Informationen zur geplanten Umset-

zung in Ziefen vom neuen Polizeigesetz zu Ruhe 

und Ordnung erfahren Sie in diesem Mittei-

lungsblatt. 

 

Verfügung der Finanz- und Kirchendirektion 

Basel-Landschaft - Reglement über die Feuer-

wehr 

Das Feuerwehrreglement der Einwohnerge-

meinde Ziefen vom 20. November 2014 wurde 

genehmigt und rückwirkend auf den 1. Januar 

2015 in Kraft gesetzt. 

 

Verfügung der Finanz- und Kirchendirektion 

Basel-Landschaft zum Vertrag über die Ver-

bundsfeuerwehr Wildenstein. 

Der Vertrag über die Verbundfeuerwehr Wil-

denstein, genehmigt durch die Einwohnerge-

meindeversammlung am 20. November 2014, 

wurde genehmigt und rückwirkend auf den 1. 

Januar 2015 in Kraft gesetzt. 

 

Abrechnung 2014 Regionale Asylbetreuung 

Die Abrechnung 2014 der Regionalen Asylbe-

treuung welche Ziefen als Leitgemeinde erstellt 

hat, liegt vor. Die Kosten betragen gesamthaft 

CHF 28'921.00, was über dem budgetierten 

Betrag von CHF 26'520.00 liegt. Der Anteil von 

Ziefen beträgt CHF 7‘783.00 (Vorjahr CHF 

8'760.00) 

 

 

Jahresprogramm 2015 

Schützengesellschaft Ziefen 

Der Gemeinderat hat das Jahresprogramm der 

Schützengesellschaft Ziefen genehmigt (Details 

im Inseratenteil ersichtlich). Das Schiesspro-

gramm umfasst in diesem Jahr drei Termine 

weniger als im letzten Jahr. Aus organisatori-

schen Gründen müssen alle Schiesstermine 

beim zuständigen Schiessoffizier bewilligt wer-

den. Dies geschieht mit dem Jahresprogramm. 

Die Schützengesellschaft ist sich bewusst, dass 

der Schiesssport Lärm erzeugt. Man ist aber 

bestrebt, das Programm optimal zu gestalten, 

um wenig Lärm und den angestrebten Ver-

einserfolg unter einen Hut zu bringen.  

 

Der Gemeinderat unterstützt das grosse Enga-

gement bei den Jungschützen. Dies dient ei-

nerseits dem Verein in sportlicher Hinsicht, an-

dererseits ist ein Einbinden der Jugend in ein 

Vereinsleben gesellschaftspolitisch wünschens-

wert 

 

Beiträge an Renovationsarbeiten von kommu-

nal geschützten Bauten 

Die Hans Schmidt Stiftung mit Sitz in Liestal  

bezweckt die Förderung des Malerhandwerks 

im Kanton Basel-Landschaft. Ihre Tätigkeit be-

steht unteranderem darin, Malerarbeiten bei 

der Renovation historisch wertvoller Bauten im 

Kanton Basel-Landschaft durch Kostenbeiträge 

zu unterstützen.  

 

Der Stiftungsrat hat beschlossen, Beiträge auch 

für kommunal geschützte Bauten, wie wir sie in 

Ziefen haben, auszurichten. Gesuche können 

gerichtet werden an: Hans Schmidt Stiftung, 

c/o Kantonale Denkmalpflege, Rheinstrasse 29, 

4410 Liestal. 

 

21. Baselbieter Nacht-OL 

am Samstag, 7. März 2015 

Die Orientierungslauf-Gruppe KAKOWA plant 

am Samstag, 7. März 2015 im Gebiet Rebhol-

den , Chrüzholz, Kapf und Chleckenberg in der 

Zeit von 19.00 bis 22.00 Uhr den 21. Baselbieter 

Nacht-Orientierungslauf durchzuführen. Der 

Start ist am Waldrand vom Gebiet Rebholden 

in Ziefen und das Ziel ist am Waldrand vom 

Chleckenberg auch in der Gemeinde Ziefen. 

Alle notwendigen Bewilligungen wurden von 

den Organisatoren eingeholt.  

  



 

Vorsorgekommission Gemeinsames Vorsorge-

werk Frenkentäler plus  

Die in der Basellandschaftlichen Pensionskasse 

versicherten Arbeitnehmenden im gemeinsa-

men Vorsorgewerk Gemeinden beider Fren-

kentäler plus, haben für die erste Amtsperiode 

vom 01.01.2015-31.12.2018 Finanzverwalterin 

Sonja Mühlethaler in der Vorsorgekommission 

als Arbeitnehmer/-innen Vertreterin gewählt. 

Wir gratulieren Frau Mühlethaler herzlich zu ihrer 

Wahl. 

 

Immissionsprotokolle 

Die im Januar eingegangenen Imissionsproto-

kolle betreffend festgestellten unangenehmen 

Gerüchen in Ziefen wurden an das Lufthygien-

amt beider Basel LHA eingereicht. Laut Mittei-

lung von Herr Mössner LHAbB ergaben diese 

aber kein klares Bild. Wir bitten deshalb die 

Bevölkerung darum weitere Wahrnehmungen 

von Gerüchen zu protokollieren und diese 

Protokolle jeweils Ende des Monats auf der 

Gemeindeverwaltung abzugeben. Besten 

Dank dafür.  

Immissionsprotokolle können auf der Gemein-

deverwaltung bezogen oder auf der Hompa-

ge der Gemeinde Ziefen heruntergeladen 

werden. 

 

Wasser- und Abwasserrechnung 2014 - Danke! 

Ein herzliches Dankeschön allen Einwohnerin-

nen und Einwohnern die ihre Selbstdeklaration 

für den Wasserbezug 2014 rechtzeitig auf der 

Gemeindeverwaltung eingereicht haben. 

 

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei BL,  

Verkehrssicherheit im Januar 2015 

08. Januar 2015 Reigoldswilerstrasse, Reigoldswil 

Richtung Bubendorf, 14:49 bis 16:04 Uhr, ge-

messene Fahrzeuge 209, Übertretungen 13  

(= 6.2 %).  

30. Januar 2015 Hauptstrasse Reigoldswil Rich-

tung Bubendorf, 12:27 bis 13:57 Uhr, gemessene 

Fahrzeuge 475, Übertretungen 6 (= 1.3%) 

 

 

 

 

Welcher Arzt hat Dienst? 

Rufen Sie zuerst Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt über die Praxisnummer an.  

Falls sie/er nicht erreichbar ist, können Sie über die medizinische Notrufzentrale 

Basel, Telefon 061 261 15 15, mit dem Notarztverbunden werden.  
 

Sie erhalten über diese Auskunftsstelle auch die Nummer des Notfall-Zahnarztes 

und der Notfall-Apotheke. 

 

Der Verein für Ärztinnen und Ärzte beider Frenkentäler (VaeF) betreibt eine Website 

(www.vaef.ch), welche interessante Informationen anbietet. Sie bietet auch die Möglichkeit zur 

Kontaktaufnahme mit den Ärztinnen und Ärzten und soll zu einem Forum für Gesundheitsbelange 

im Bezirk Waldenburg werden. 

 

 

Winterdienst auf Gemeindestrasse 

Der Gemeinderat ist bestrebt, im Winter möglichst wenig Salz auf Gemeindestrasse auszubringen 

(reduzierter Winterdienst). 

 

An einigen Stellen in unserer Gemeinde wird es jedoch aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 

möglich sein, ganz auf Streusalz zu verzichten. 

 

Die Einwohnerinnen und Einwohner werden gebeten, Ihre Fahrzeuge nicht auf der Strasse abzu-

stellen, um eventuelle Schneeräumungsarbeiten nicht zu behindern. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis 

 

Meldungen im Zusammenhang mit dem Schneeräumungsdienst nehmen Gemeindewegmacher 

Stephan Dürr (Natel 079 455 73 39) oder Gemeinderat Roland Recher (Natel 079 664 44 20) ent-

gegen. 

http://www.vaef.ch/


 

 

Vorinformation zur Umsetzung des neuen Polizeigesetzes, gültig ab 30. März 2015  
 

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Ziefen, ab dem 30. März 2015 wird das neue Polizei-

gesetz  umgesetzt. Für den Bereich Ruhe und Ordnung sind ab diesem Zeitpunkt die jeweiligen Ge-

meinden zuständig.  

 

Was versteht man unter Ruhe- und Ordnungstörungen? 

Lärm über die Mittagszeit oder nach 22.00 Uhr, laute Streitigkeiten ohne Delikt, Rasenmähen und 

andere laute Gartenarbeiten über die Mittagsruhezeit, am späten Abend oder an Sonntagen, 

langandauerndes Hundegebell, lautes singen oder Musikhören über die Mittagsruhezeit oder nach 

22.00 Uhr, etc.. 

 

Was bedeutet dies für die Gemeinde Ziefen? 

Die Gemeinde muss einen sogenannten point of conntact bereitstellen. D.h., Sie sollen jederzeit die 

Möglichkeit haben, sich tagsüber bei der Gemeinde oder nachts, an den Wochenenden und Feier-

tagen bei der Polizei BL melden zu können, sofern Sie keine Möglichkeit sehen  mit dem Unruheverur-

sacher selbst ein Gespräch zu führen und Sie oder Ihn zur Ruhe zu bitten. 

 

Wie wird die Gemeinde Ziefen den gesetzlichen Anspruch erfüllen? 

Den gesetzlichen Anspruch erfüllt die Gemeinde Ziefen indem sie Ihnen anbietet unter der Woche 

von Montag bis Freitag von 08.00 – 17.00 Uhr  bei Ruhe- und Ordnungsstörungen die Gemeindever-

waltung  unter der Ihnen bekannten Telefonnummer  061 935 95 95  erreichen zu können.  

 

Während der Mittagszeit von 12.00 -13.30 Uhr nimmt der Telefonbeantworter Ihre Anliegen entge-

gen. Unsere Verwaltungsmitarbeitenden werden Sie ab 13.30 Uhr  möglichst rasch kontaktieren.  

 

Zusätzlich für ein Jahr als Probezeit eine Leistungsvereinbarung (LV) mit der Polizei BL 

Der Gemeinderat Ziefen hat mit der Polizei BL eine Leistungsvereinbarung getroffen um die Nach-

stunden sowie die Wochenenden und Feiertage abzudecken. Die Gemeinde zahlt für diese LV pau-

schal CHF 4.00 pro Einwohner und Jahr an die Polizei BL. So wird die Polizei BL Ihr Ansprechpartner für 

Einsätze betreffend Ruhe und Ordnung jeweils von Montag bis Freitag von 17.00 – 08.00 Uhr  sowie 

an den Wochenenden und Feiertagen sein und diese Einsätze übernehmen.  

 

Einsätze der Polizei BL  zur Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten werden aber  

immer Prioritär, d.h. vor Ruhe- und Ordnungsstörungen behandelt.  

 

Die Polizei BL ist unter der Tel. 117 zu erreichen.  

 

Für Fragen und Anliegen zu Ruhe und Ordnung dürfen Sie sich gerne bei Gemeindeverwalter Lars 

Silfverberg Tel.  061 935 95 92 oder Gemeindepräsidentin Christine Brander Tel. 061 931 11 26 melden. 
 
 

 

Mitteilungsblatt 

2015 

Erscheinungsdatum Redaktionsschluss (jeweils 12.00 Uhr) 

Freitag, 27. März 2015 Mittwoch, 18. März 2015 

Freitag, 24. April 2015 Mittwoch, 15. April 2015 

Freitag, 29. Mai 2015 Mittwoch, 20. Mai 2015 

Freitag, 26. Juni 2015 Mittwoch, 17. Juni 2015 

Freitag, 31. Juli 2015 Mittwoch, 22. Juli 2015 

Freitag, 28. August 2015 Mittwoch, 19. August 2015 

Freitag, 25. September 2015 Mittwoch, 16. September 2015 

Freitag, 30. Oktober 2015 Mittwoch, 21. Oktober 2015 

Freitag, 27. November 2015 Mittwoch, 18. November 2015 

Freitag, 18. Dezember 2015 Mittwoch, 09. Dezember 2015 

 

 Wir bitten Sie, den Redaktionsschluss unbedingt einzuhalten. Zu spät 

eingereichte Inserate können nicht mehr berücksichtigt werden! 



 

 

 

Kindes- und Erwachsenenschutz-

behörde (KESB) 

 

KESB Frenkentäler 

Postfach 262 

Hauptstrasse 22 

4416 Bubendorf 

Tel. 061 599 85 50 

Fax 061 599 85 51 

frenkentaeler@kesb-bl.ch 

Gültig ab 30. März 2015 

Kontakt betreffend Ruhe und  

Ordnung 

 

Montag bis Freitag von 08.00 – bis 12.00 Uhr direkt      061 935 95 95 

Montag bis Freitag von 13.30 – bis  17.00 Uhr direkt     061 935 95 95 

Montag bis Freitag von 17.00 – 08.00 Uhr sowie an den Wochenenden und 

Feiertagen:  Tel. 117  

Asylbetreuung bei Anliegen und 

Fragen 

Frau Anita Rietz 

Telefon:  079 783 43 09 

Sprechstunde:  Donnerstags, 10.00 – 11.00 Uhr 

 Gemeindeverwaltung Ziefen 

Einwohnergemeinde- 

versammlung 

Bitte vormerken: Einwohnergemeindeversammlung, Montag, 23. März 2015,  

20.00 Uhr, Kleine Turnhalle 

Einladung folgt. 

Dabeisein + Abstimmen = Mitbestimmen! 

Abstimmungen 08. März 2015 Eidgenössische Vorlagen 

- Volksinitiative vom 5. November 2012 „Familien stärken! Steuerfreie Kinder- 

und Ausbildungszulagen“; 

- Volksinitiative vom 17. November 2012 „Energie- statt Mehrwertsteuer“; 

Kantonale Vorlagen 

- Änderung vom 18. September 2014 des Raumplanungs- und Baugesetzes; 

Befristung der Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten; 

- Formulierte Gesetzesinitiative vom 19. Februar 2009 „Für eine Umfahrungs-

strasse Allschwil“; 

- Änderung vom 23. Oktober 2014 des Gemeindegesetzes zur nichtformu-

lierten Gesetzesinitiative „Vo Schönebuech bis suuber“; 

- Formulierte Gesetzesinitiative vom 26. April 2012 „Strassen teilen – Ja zum 

sicheren und hindernisfreien Fuss-, Velo, und öffentlichem Verkehr (Stras-

seninitiative Basel-Landschaft)“. 

Stimmrechtsausweise 

In der Broschüre Politische Rechte ist unter § 4 festgehalten: die Gemeinde 

hat allen Stimmberechtigten spätestens drei und frühestens vier Wochen 

vor dem Abstimmungstag bzw. spätestens bis zum zehnten Tag vor dem 

Wahltag einen Stimmrechtsausweis zuzustellen. Wer den Stimmrechtsaus-

weis nicht erhalten hat, muss diesen bis zum fünften Vortag vor der Ab-

stimmung/Wahl auf der Gemeindekanzlei verlangen.  

Bei brieflicher Stimmabgabe bitte beachten: 

- Anleitung auf der Rückseite des Stimmrechtsausweises unbedingt 

beachten! Der Stimmrechtsausweis muss auf der Vorderseite unter-

schrieben werden 
 

Das Stimmrecht-Couvert inkl. Stimmrechtsausweis (Einlegekarte) muss bis 

spätestens  

Samstag, 07. März 2015, 17.00 Uhr 

bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+gsfolfoubfmfsAlftc.cm/di');


 

 

 

Veranstaltungskalender 

Angaben ohne Gewähr 
 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt der 

Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion 

 Mitteilungsblatt ein. 
 

Di 03. März ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

Do 05. März ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Alte Turnhalle  

Ziefen 

Do 05. März 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff Primarschulhaus 

(2. Stock) 

So 08. März 14.00 – 17.00 Uhr Dorfmuseum geöffnet Dorfmuseum 

Di 10. März ab 20.00 Uhr Samariterübung zusammen mit der Feuerwehr Mehrzweckraum 

Mi 11. März ab 14.30 Seniorennachmittag Mehrzweckraum 

Do 12. März ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Alte Turnhalle  

Ziefen 

Do 12. März 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Fr  13. März 09.30 – 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Sa 14. März ab 17.30 Uhr JV Heimatpflegeverein Mehrzweckraum 

So 15. März ab 15.00 Uhr JV Seniorenverein Reigoldswil und Umgebung Mehrzweckhalle 

Di 17. März ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

Do 19. März ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Alte Turnhalle  

Ziefen 

Do 19. März 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Fr 20. März  Ab 19.30 Ü25-Oldies-Disco  Mehrzweckhalle 

Reigoldswil 

Mo 23. März  Ab 20.00 Uhr Einwohnergemeindeversammlung Kleine Turnhalle 

Do 26. März ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Alte Turnhalle  

Ziefen 

Do 26. März 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Fr  27. März 14.00 – 16.00 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Fr  10. April 09.30 – 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Di 14. April ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

Schulferien   

14.02.2015 – 01.03.2015 Fasnachtsferien 

28.03.2015 – 12.04.2015 Frühlingsferien 

04.07.2015 – 16.08.2015 Sommerferien 

03.10.2015 – 18.10.2015 Herbstferien 

24.12.2015 – 03.01.2016 Weihnachtsferien 



 

 

 

SBB Tageskarten Gemeinde 
 

Die Gemeinde Ziefen bietet zwei unpersönliche SBB - Generalabonnemente 

(Tageskarten-Gemeinde) der zweiten Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht die freie 

Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB, Städtischen Verkehrsbetriebe und Postautos 

sowie auf den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben 

der Schweiz.  

Reservationen werden frühestens 90 Tage (Auswärtige 30 Tage) vor dem Reisedatum 

entgegengenommen. Sie können am Schalter oder online via Internet 

(www.ziefen.ch) erfolgen.  

Die Tageskarten Gemeinde können ausschliesslich am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen 

werden. Eine Zustellung der Tageskarten per Post ist nicht möglich. Es können pro Bestellung Tages-

karten für maximal zwei aufeinanderfolgende Tage erworben werden.  

Ein Umtausch der gekauften Tageskarten oder eine Rückerstattung des Kaufpreises ist aus-

geschlossen. Für reservierte, aber nicht bezogene oder benutzte Tageskarten ist der volle Preis zu 

entrichten. 

Pro Tageskarte und Benützungstag wird eine Gebühr von CHF 35.00 (Auswärtige  

CHF 45.00) erhoben. Der Betrag ist beim Bezug der Karte am Schalter bar zu ent-

richten.Bitte beachten Sie, dass wir nur über zwei Karten pro Tag verfügen. Somit 

gilt "Dr Gschnäller isch dr Gschwinder". 

Baugesuche 
 

Ziefen 

Nr. 0502/2013. Bauherrschaft: Senn Martin, Steinenbühlstrasse 39a, 4417 Ziefen. Projekt: Gartenstützmauer mit Aussentreppe und 
Parkplatz. Neuauflage: geändertes Projekt, zusätzliche Erhöhung Stützmauer, Parzelle Nr. 1972, Steinenbühl 39a. Projektverantwort-
liche Person: Eichholzer Architekten, Hauptstrasse 24, 4425 Titterten. 
 
Ziefen 

Nr. 0179/2015. Bauherrschaft: Recher-Koch R. und A., Kirchgasse 8, 4417 Ziefen. Projekt: Sonnenkollektoren, gedeckter Sitzplatz, 
Eingangsüberdachung und Schopfsanierung, Parzelle Nr. 2112, Kirchgasse 8. Projektverantwortliche Person: Recher-Koch A., Kirch-
gasse 8, 4417 Ziefen. 
 

Handänderungsanzeigen 
 
 

 

Ziefen 

Urteil. StWE-Parz. S10054: 67/1000 ME an Parz. 2433 mit Sonderrecht Nr. 2, 4 1/2-Zimmerwohnung, W112 im EG, laut Vertrag und 
Plan, Untere Eienstrasse, Unterdorf, inkl. Eigentum an Parz. M10081; StWE-Parz. S10065: 3/1000 ME an Parz. 2433 mit Sonderrecht 
Nr. 13, Kellerraum K11 im UG, laut Vertrag und Plan, Untere Eienstrasse, Unterdorf. Veräusserer zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 
(Madörin Martin, Rheinfelden; Madörin-Schürpf Manuela Patricia, Ziefen), Eigentum seit 2.11.2007. Erwerber: Madörin-Schürpf Ma-
nuela Patricia, Ziefen Kauf, Mutation. Von Parz. 1717: 119 m² Acker, Wiese, Weide „Untertal", vereinigt mit Parz. 1716. Veräusserer: 
Einwohnergemeinde Ziefen, Ziefen, Eigentum seit 28.9.1971. Erwerber: Bodenmann Stephan Jakob, Ziefen Kanton Basel-Landschaft, 
Grundbuchamt 
 
Ziefen 

Kauf. Parz. 290: 1060 m², Strasse, Weg, Acker, Wiese, Weide "Hofmatt". Veräusserer: Recher Peter Rudolf, Basel, Eigentum seit 
15.10.2013. Erwerber: Nussbaumer Investment AG, Liestal, Liestal Freihandverkauf. Parz. 2218: 253 m² mit Garage, Untere Eienst-
rasse 14a, Garage, Untere Eienstrasse 14b, Wohnhaus, Untere Eienstrasse 14, Acker, Wiese, Weide, übrige befestigte Flächen, 
Gartenanlage "Heissenstein". Veräusserer zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 (Niggli Kurt, Ziefen; Niggli-Iseli Petra, Ziefen), Eigentum 
seit 12.6.1997. Erwerber: Niggli-Iseli Petra, Ziefen 
 
 

Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 

Wezug 

31. Januar 2015 Braselmann, Melanie 

 Rebgasse 22 

http://www.bl.ch/docs/gemeinden/bubendorf/sbb-tageskarte.htm


 

 

  



 

 

 

 

Medienmitteilung vom 27. Januar 2015 

 

„Zukunft Frenkentäler“ auf Kurs 

Wie sieht die Zukunft der ländlichen und finanzschwachen Gemeinden im Baselbiet 

aus? Wie lässt sich der Handlungsspielraum dieser Gemeinden trotz ungünstigeren 

Rahmenbedingungen vergrössern? 10 Gemeinden aus dem Hinteren Frenkental 

und aus dem Waldenburgertal sowie die Kantonshauptstadt Liestal gehen diesen 

Fragen mit einem gemeinsamen Projekt auf den Grund. 

Das vom Bund unterstützte Modellvorhaben „Zukunft Frenkentäler“ nimmt Gestalt an. 

Über 40 Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Gemeinden stellten an einer Tagung 

in Ziefen die ersten Weichen für die Bearbeitung des Projektes. Im Vordergrund der Ver-

anstaltung stand ein Bericht über die zahlreichen Interviews, die in den letzten Monaten in 

den Projektgemeinden durchgeführt wurden. Die Auswertung zeigt, dass die Erwartungen 

an das Projekt hoch sind. Das wird einerseits an der Vielzahl von Themen deutlich, die 

gemeinsam bearbeitet werden sollen. Andererseits sind sich die Gemeinden bewusst, 

dass sie mit dem Denken, Planen und Handeln in einem grösseren funktionalen Raum 

weitgehend Neuland betreten.  

Wie geht es weiter? Die Ergebnisse der ersten Interview-Runde dienen dem Projektaus-

schuss und der Projektleitung als wichtige Grundlage für das Pflichtenheft einer Testpla-

nung. Das Ziel dieser Testplanung besteht namentlich darin, eine neutrale Aussensicht 

auf die Region zu erhalten und die Chancen und Potenziale besser zu erkennen. Die 

Vergabe der entsprechenden Aufträge soll noch vor den Sommerferien erfolgen. Ergeb-

nisse werden bis Ende Jahr erwartet. Sie werden anschliessend breit mit der Bevölke-

rung, der Wirtschaft und weiteren Kreisen diskutiert und bilden die Grundlage für ein ge-

meinsam getragenes Entwicklungskonzept.  

 

Was ist ein Modellvorhaben? 

Mit den Modellvorhaben fördert der Bund neue Ansätze und Methoden: Lokalen, regiona-

len und kantonalen Akteuren wird ein Anreiz gegeben, innovative Lösungsideen in den 

vom Bund gesetzten Schwerpunkten zu entwickeln und vor Ort zu erproben. Das Erreich-

te soll verankert und Vorbild für andere Vorhaben werden.  

 

Bildlegende: Zusammenkunft der Frenkentäler Gemeinden in Ziefen (Foto: Gerry Thönen) 

 

Kontaktpersonen für Rückfragen: Dr. Thomas Noack, Mitglied des Projektausschusses, 

Gemeinderat Bubendorf, thomas.noack@bluewin.ch, Tel.  +41 79 619 05 20  

mailto:thomas.noack@bluewin.ch
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Am Freitag, 

6. März 2015, ab 11 Uhr, 

wird wieder Holzofenbrot 

beim Bachhüsli verkauft. 
 

Bachhüsligruppe 

 

 

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  

  

  

 



 

 

  

  

  

  

 




